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AUFSTELLUNG

Dieser Plan ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB durch

Beschluss des Rates der Stadt Ratingen vom

14.12.2010    aufgestellt worden.

Ratingen, den ....................

Bürgermeister

AUSLEGUNG

Dieser Plan hat aufgrund des Beschlusses des Rates

der Stadt Ratingen vom .................... gemäß § 3 Abs. 2

BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung am

.................... in der Zeit vom ................... bis

.................... einschließlich Begründung und die bereits

voliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen

öffentlich ausgelegen.

Ratingen, den ....................

Bürgermeister

ABSCHLIESSENDER BESCHLUSS

Über die während der Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB vorgebrachten Stellungnahmen hat der Rat der

Stadt Ratingen in seiner Sitzung am ....................

entschieden. Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner

Sitzung am .................... diese FNP-Änderung

abschließend beschlossen.

Ratingen, den ....................

Bürgermeister

GENEHMIGUNG

Dieser Plan ist gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung

vom heutigen Tag genehmigt worden.

Düsseldorf, den ....................

Bezirksregierung

BEKANNTMACHUNG

Die Genehmigung der Bezirksregierung vom

.................... sowie die Möglichkeit der Einsichtnahme

dieses Planes mit Begründung und der zusammen-

fassenden Erklärung ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am

.................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Bürgermeister

Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung

STADT RATINGEN

Der Bürgermeister

Flächennutzungsplan

93. Änderung

Ratingen - Hösel

„Sinkesbruch / Heiligenhauser Straße / An der Burg"

Maßstab: 1:5.000 Stand: Juli 2015

Stadtplanung - 61.12. -

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Planzeichenerläuterungen

gem. Planzeichenverordnung vom 18. Dez. 1990 (PlanzV 90) BGBl. 1991 I S. 58

WOHNBAUFLÄCHEN

GRÜNFLÄCHEN

§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

GRÜNFLÄCHEN

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD

§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB

FLÄCHEN FÜR WALD

W

GRENZE DES ÄNDERUNGSBEREICHES

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN ZUM SCHUTZ,

ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE

UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

N

SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZOBJEKTE:

NATURDENKMALE

§ 5(4) BauGB 

§§ 1 bis 11  -BauNVO-)

N

W

W

N

Grundlage: Auszug aus dem

Geoportal Kreis Mettmann,

erstellt 06.09.2013

Grundlage: Auszug aus dem

Geoportal Kreis Mettmann,

erstellt 06.09.2013
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